
29. April 2011
Antwort des Senats

 auf die Schriftliche Kleine Anfrage

der Abgeordneten Thomas Völsch und Jan Quast 
 - Drucksache 20/298 -
Der neue Senat hat nach seinem Amtsantritt feststellen müssen, dass das vom Vorgängersenat mit Erklärung vom 22. September 2010 verkündete sogenannte „strukturelle Konsolidierungsprogramm“ in ganz erheblichem Umfang Maßnahmen und Vorschläge enthielt, die auf unrealistischen Hoffnungen hinsichtlich der Erzielung zusätzlicher Einnahmen oder Kostenübernahmen durch Dritte oder einer unrealistischen Veranschlagung von unvermeidbaren Ausgaben, z.B. im Bereich der gesetzlichen Leistungen, beruhten oder aber deren Umsetzung weder durch erforderliche gesetzgeberische Schritte oder Maßnahmen der Verwaltung eingeleitet worden ist. Der Senat sieht sich daher gezwungen, den Haushaltsentwurf des früheren Senats im Hinblick auf die Einhaltung der Haushaltsgebote der Transparenz, Klarheit und Wahrheit der Veranschlagung erheblich zu überarbeiten. 

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 
Zu 1.:
Der Senat wird am 3. Mai 2011 über seinen Haushaltsplanentwurf für 2011 und 2012 beraten. Er wird sich an den Zielen orientieren, die der Erste Bürgermeister in seiner Regierungserklärung vom 23. März 2011 formuliert hat. Er wird den Kurs der Haushaltssanierung beharrlich und langfristig verfolgen, um in 2020 einen Haushalt ohne Neuverschuldung zu erreichen. Im Übrigen siehe Vorbemerkung.

Zu 2.:

Die Einsparung von 100 Mio. € durch eine Kürzung bzw. den Wegfall des Weihnachtsgeldes für Beamte war in der Haushaltsplanung 2011/2012vom November 2010 berücksichtigt, ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren zum Ende der 19. Legislaturperiode wurde vom Vorgängersenat jedoch nicht eingeleitet. 

Folgende Tabelle zeigt, inwieweit die Einsparungen von 260 Mio. € jährlich in Verantwortung der Fachbehörden in der Planung des vorherigen Senats noch nicht titelgenau, sondern nur in Globalpositionen veranschlagt wurden: 

	Einzelplan
	Behörde
	Anteil am Kontingent der 260 Mio. € jährlich
	Nicht konkretisiert

Betrag in Tsd. €/ in %

	
	
	In %
	Betrag in Tsd. €
	2011
	2012

	1.1
	SK/PA
	1,4%
	3.742
	-
	-

	1.2-1.8
	Bezirke
	3,9%
	10.294
	4.694
	4.694

	2
	JB
	4,2%
	11.076
	4.076
	3.706

	3.1
	BSB
	26,1%
	68.479
	35.860
	-

	3.2
	BWF
	9,6%
	25.247
	-
	-

	3.3
	BKSM
	
2.1%
	5.390
	2.902
	1.100

	4
	BSG
	27,5%
	72.320
	25.719*
	8.291*

	6
	BSU
	4,0%
	10.510
	700
	700

	7
	BWA
	1,4%
	3.577
	336
	347

	8
	BIS
	12,2%
	31.988
	22.116
	18.116

	9.1
	FB
	3,5%
	9.087
	-
	-

	9.2
	Allg. Verwaltung
	4,2%
	10.996
	-
	-

	Gesamt
	
	100%
	262.706
	96.403/ 36,7%
	36.954/ 14,1%


*im Zuge der Senatsberatungen im September 2010 entfallen.

Um den Konsolidierungsbeitrag der öffentlichen Unternehmen von 50 Mio. € abgesichert zu erbringen, betrachtete der vorherige Senat längere Arbeitsprozesse für erforderlich, die erst 2013 ihre Wirkung entfalten würden. Für die Jahre 2011 und 2012 sollten die Beiträge von 50 Mio. € durch Konzerneffekte erbracht werden. Sie wurden in dem im November 2010 vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2011/2012, der inzwischen der Diskontinuität unterfallen ist, als Mehreinnahmen veranschlagt.

Zur Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags von 100 Mio. € durch Verschlankung von Verwaltungsstrukturen setzte der vorherige Senat die Kommission für die Neuordnung der Hamburgischen Verwaltung ein. Diese entwickelte lediglich ein Zielbild für die Neustrukturierung der Hamburger Verwaltung, das nach Beschluss durch den Senat der Bürgerschaft mit Drs. 19/7958 übermittelt wurde. Vorschläge für die Operationalisierung und Umsetzung des Zielbildes wurden  jedoch nicht beschlossen. 

Zu 3.:

Die folgende Tabelle zeigt die in dem im November 2010 vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2011/2012, der inzwischen der Diskontinuität unterfallen ist, in den jeweiligen Einzelplänen im Rahmen der Konsolidierung veranschlagten globalen Minderausgaben:

	Einzelplan
	Behörde
	2011
	2012

	
	
	Konsoli​dierungs​beschlüsse 2009 in Tsd. €
	Konsoli​dierungs​beschlüsse 2010 in Tsd. €
	Konsoli​dierungs​beschlüsse 2009 in Tsd. €
	Konsoli​dierungs​beschlüsse 2010 in Tsd. €

	1.1
	SK/PA
	-
	-
	-
	-

	1.2-1.8
	Bezirke
	10.648
	4.694
	14.155
	4.694

	2
	JB
	-
	4.076
	-
	3.706

	3.1
	BSB
	-
	35.860
	-
	-

	3.2
	BWF
	-
	-
	-
	-

	3.3
	BKM
	-
	2.902
	-
	1.100

	4
	BSG
	-
	 -
	-
	- 

	6
	BSU
	-
	700
	-
	700

	7
	BWA
	-
	336
	-
	347

	8
	BIS
	-
	22.116
	-
	18.116

	9.1
	FB
	-
	-
	-
	-

	9.2
	Allg. Verwaltung
	1.620
	-
	3.530
	-

	Gesamt
	
	12.268
	70.684
	17.685
	28.663


Zu 4.:
Hinter diesen globalen Minderausgaben standen fachbehördliche Überlegungen, die sehr unterschiedliche Konkretisierungsgrade aufweisen und die zurzeit im Hinblick auf ihren Realisierungsgrad überprüft werden müssen. Eine abschließende Bewertung, welche Maßnahmen realisierbar sind, kann daher gegenwärtig nicht vorgenommen werden.. 

Zu 5.:

Mehrere der sog. Konsolidierungsmaßnahmen waren  an Voraussetzungen geknüpft, die z.B. eine Änderung von Bundesrecht oder eine Einigung mit Dritten voraussetzten und insofern gar nicht im alleinigen Einflussbereich des Senats standen. Dennoch sind entsprechende Haushaltsverbesserungen auf Einnahme- oder Ausgabeseite im damaligen Haushaltsentwurf benannt  worden, obwohl vielfach schon absehbar war, dass z.B. der Bund zu einer höheren Kostentragung oder Gesetzesänderung nicht bereit sein würde. Darüber hinaus wurden auch in anderen Bereichen haushaltsverbessernde Veranschlagungen vorgenommen, obwohl erforderliche weitere Sachverhaltsaufklärungen noch ausstanden.. Die Überprüfungen dauern zum Teil noch an. Im Übrigen siehe Antwort zu 6.

Zu 6.:

Die globale Minderausgabe im Einzelplan der Justizbehörde war mit folgenden beabsichtigten Initiativen zur Änderung von Bundesgesetzen hinterlegt. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung wurden bis zum Ende der 19. Legislaturperiode noch nicht ergriffen.

	Maßnahme auf bundesgesetzlicher Ebene


	2011
 in Tsd.  €
	2012
in Tsd. €

	Erhöhung der Berufungssumme in der Zivilgerichtsbarkeit von 600 auf 1.500 €
	-
	275 

	Erhöhung der Gerichtsgebührensätze um 10 % respektive Einzug einer höheren Einstiegsstufe 
	-
	4.000 

	Zusammenlegung Fachgerichte (ohne Arbeitsgerichte) 
	-
	1.000 

	Herausnahme der Staatsanwaltschaft aus dem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren 
	-
	120 

	Ausweitung der Privatklagedelikte 
	-
	30 

	Einschränkung der Rechtsbeschwerden in Ordnungswidrigkeitsverfahren 
	-
	50 

	Gesamt 
	-
	5.475


Im Sinne der Fragestellung wurde vom Senat die „Bundesratsinitiative für einen Gesetzentwurf zur Einbeziehung von Empfängern von Krankenhilfeleistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, dem Achten Buch Sozialgesetzbuch und § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes in die gesetzliche Kranken und Pflegeversicherung (GKV-Einbeziehungsgesetz GKV-EBG)“ am 26. Oktober 2010 beschlossen.

Weitere auf Bundesebene anhängige Fragestellungen und Initiativen waren in den Einzelplänen der Bezirke sowie der Behörde für Soziales und Gesundheit wie folgt veranschlagt.

	Maßnahme auf bundesgesetzlicher Ebene
	2011
in Tsd. €
	2012
in Tsd. €

	Einführung einer Gebühr der Leistungsbezieher, wenn Leistungen nach §§ 27 ff., 35a bzw. 41 SGB VIII in ambulanter Ausgestaltung erbracht werden.
	750 
	1.500 

	Einbeziehung der Krankenhilfeberechtigten in die Gesetzliche Krankenversicherung
	25.000
	25.000

	Einbeziehung der Krankenhilfeberechtigten in die Gesetzliche Pflegeversicherung
	-
	10.000

	Änderung § 66 SGB XII, Abs. 2 
(Pflegegeld nicht mehr in jedem Fall zusätzlich zu Pflegedienstkosten leisten)
	2.000
	2.000

	Begrenzung der Kostenübernahme für Hilfen zur Pflege bei Einrichtungen auf durchschnittliche Kosten
	2.000
	4.000

	Höhere Bundeserstattung der Kosten der Unterkunft
	30.558
	30.577

	Mietdirektzahlung bei allen Bedarfsgemeinschaften im SGB II und SGB XII
	2.000 
	4.000 

	Erstattungsregelungen von Sozialversicherungsbeiträgen durch den Bund
	450 
	900 

	Bedürftigkeitsprüfung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen im Bereich der Eingliederungshilfe
	3.000 
	6.000 

	Anrechnung Kindergeld als Einkommen auch im Bereich der Eingliederungshilfe
	900 
	1.800 

	Umsetzung einer Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für (Länder und) Kommunen zur Kosten der Unterkunft
	4.250 
	8.875

	Gesamt: 
	70.908
	94.652


Zu 7.:

Nach dem Stand vom 27. April 2011 sind bereits jetzt Mehrausgaben bei gesetzlichen Leistungen in Höhe von 

· 9.863 Tsd. € bei Gesundheitshilfen (Kapitel 4630)

·  1.163 Tsd. € bei Hilfen zur Pflege (Kapitel 4640)

·  1.154 Tsd. € bei Hilfen für Zuwanderer und Integration ausländischer Mitbürger (Kapitel 4700)

in einzelnen Titeln aufgetreten, die im Rahmen bestehender Deckungsfähigkeiten aufgefangen werden konnten.
Zu 8.:

In den Bereichen „Kindertagesbetreuung“, „Soziales & Integration“ sowie „Hilfen zur Erziehung“ ist nach heutigen Erkenntnissen die in der 19. Wahlperiode aufgestellte Planung voraussichtlich nicht ausreichend. In welchem Umfang Ansätze heraufgesetzt werden müssen, wird der Senat im Rahmen seiner Haushaltsberatungen entscheiden.

Zu 9.: 

Die Überprüfung von Ansätzen im laufenden Haushaltsaufstellungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Zu 10.: 

Mit der Entwicklung der Beamtenbesoldung wird sich der Senat in Kürze befassen.
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